
AHLSTRÖM U. A. / KOMMISSION 

URTEIL DES GERICHTSHOFES 
27. September 1988* 

In den verbundenen Rechtssachen „Zellstoff" 

89/85, 

1) A. Alhström Osakeyhtiö, Helsinki, 
2) Joutseno-Pulp Osakeyhtiö, Joutseno, 
3) Kymmene Oy, Helsinki, als Rechtsnachfolgerin der Oy Kaukas AB, 

Lappeenranta 
4) Kemi Oy, Kemi, 
5) Oy Metsä-Botnia AB, Kaskinen, 
6) Metsäliiton Teollisuus Oy, Espoo, 
7) Veitsiluoto Oy, als Rechtsnachfolgerin der Oulu Oy, Oulu, 
8) Oy Wilh. Schaumann AB, Helsinki, 

9) Sunila Osakeyhtiö, Sunila, 
10) Veitsiluoto Oy, Kemi, 
11) Finncell, Helsinki, 
12) Enso-Gutzeit Oy, Helsinki, 

alles finnische Unternehmen, 

Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt A. von Winterfeld, Köln, Zustellungsbevoll
mächtigter: Rechtsanwalt E. Arendt, 4, avenue Marie-Thérèse, Luxemburg, 

Klägerinnen, 

gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch ihre Rechtsberater 
A. McClellan und G. zur Hausen sowie durch P. J. Kuyper, Juristischer Dienst der 
Kommission, als Bevollmächtigte, Beistand: Rechtsanwältin S. Böse vom Belmont 
European Community Law Office in Brüssel, Zustellungsbevollmächtigter: 
G. Kremlis, Juristischer Dienst der Kommission, Jean-Monnet-Gebäude, Lu
xemburg-Kirchberg, 

Beklagte, 

* Verfahrenssprachen: Deutsch und Englisch. 
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104/85, 

Bowater Incorporated, Darien, Connecticut, Vereinigte Staaten, Prozeßbevoll
mächtigte: Barrister D. Vaughan, QC, und Solicitor D. F. Hall, Linklaters & Pai
nes, London, Zustellungsbevollmächtigte: Rechtsanwälte Elvinger und Hoss, 
15, Côte d'Eich, Luxemburg, 

Klägerin, 

gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch ihren Rechtsbera
ter A. McClellan sowie durch B. Clarke-Smith und P. J. Kuyper, Juristischer 
Dienst der Kommission, als Bevollmächtigte, Beistand: Barrister N. Forwood, Zu
stellungsbevollmächtigter: G. Kremlis, Juristischer Dienst der Kommission, Jean-
Monnet-Gebäude, Luxemburg-Kirchberg, 

Beklagte, 

114/85, 

The Pulp, Paper and Paperboard Export Association, Bethlehem, Pennsylvania, 
Vereinigte Staaten, zu der folgende amerikanische Unternehmen gehören: 

The Chesapeake Corporation, 
Crown Zellerbach Corporation, 
Federal Paper Board Company Inc., 
Georgia-pacific Corporation, 
The Mead Corporation, 
Scott Paper Company und 
Weyerhaeuser Company, 

Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte M. Waelbroeck und A. Vandencasteele, 
Brüssel, Zustellungsbevollmächtigter: Rechtsanwalt E. Arendt, 4, avenue Marie-
Thérèse, Luxemburg, 

Klägerin, 
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gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch ihren Rechtsbera
ter A. McClellan sowie durch B. Clarke-Smith und P. J. Kuyper, Juristischer 
Dienst der Kommission, als Bevollmächtigte, Beistand: Barrister N. Forwood, Zu
stellungsbevollmächtigter: G. Kremlis, Juristischer Dienst der Kommission, Jean-
Monnet-Gebäude, Luxemburg-Kirchberg, 

Beklagte, 

unterstützt durch 

die Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch T. J. G. Pratt, Principal 
Assistant Treasury Solicitor, als Bevollmächtigten, Beistand: Sir Nicholas Lyell, 
QC, MP, (the Solicitor General), und Prof. R. Higgins, QC, 

Streithelferin, 

116/85, 

St. Anne-Nackawic Pulp and Paper Company Ltd, Nackawic, N. B. Kanada, Pro
zeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt D. Voillemot, zugelassen bei der Cour d'appel 
Paris, Zustellungsbevollmächtigter: Rechtsanwalt J. Loesch, 8, rue Zithe, Lu
xemburg, 

Klägerin, 

gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch ihren Rechtsbera
ter A. McClellan sowie durch B. Clarke-Smith und P. J. Kuyper, Juristischer 
Dienst der Kommission, als Bevollmächtigte, Beistand: Barrister N. Forwood, Zu
stellungsbevollmächtigter: G. Kremlis, Juristischer Dienst der Kommission, Jean-
Monnet-Gebäude, Luxemburg-Kirchberg, 

Beklagte, 

117/85, 

International Pulp Sales Company, New York, Prozeßbevollmächtigte: Rechtsan
wälte I. Van Bael und J. F. Bellis, Brüssel, Zustellungsbevollmächtigte: Rechtsan
wälte Elvinger & Hoss, 15, Côte d'Eich, Luxemburg, 

Klägerin, 
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gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch ihren Rechtsbera
ter A. McClellan sowie durch B. Clarke-Smith und P. J. Kuyper, Juristischer 
Dienst der Kommission, als Bevollmächtigte, Beistand: Barrister N. Forwood, Zu
stellungsbevollmächtigter: G. Kremlis, Juristischer Dienst der Kommission, Jean-
Monnet-Gebäude, Luxemburg-Kirchberg, 

Beklagte, 

125/85, 

Westar Timber Ltd, Kanada, Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt C. Stanbrook, 
London, von der Anwaltskanzlei Stanbrook & Hooper, Brüssel, und Rechtsanwalt 
Siragusa, Rom, von der Anwaltskanzlei Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, 23, 
Rue de la Loi, Brüssel, Zustellungsbevollmächtigte: Rechtsanwälte Elvinger und 
Hoss, 15, Côte d'Eich, Luxemburg, 

Klägerin, 

gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch ihren Rechtsbera
ter A. McClellan sowie durch K. Banks und P. J. Kuyper, Juristischer Dienst der 
Kommission, als Bevollmächtigte, Beistand: Barrister N. Forwood, Zustellungsbe
vollmächtigter: G. Kremlis, Juristischer Dienst der Kommission, Jean-Monnet-Ge-
bäude, Luxemburg-Kirchberg, 

Beklagte, 

unterstützt durch 

die Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch T. J. G. Pratt, Principal 
Assistant Treasury Solicitor, als Bevollmächtigten, Beistand: Sir Nicholas Lyell, 
QC, MP (the Solicitor General) und Prof. R. Higgins, QC, 

Streithelferin, 

126/85, 

Weidwood of Canada Ltd, Kanada, Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt Christo
pher Prout, Middle Temple, und Rechtsanwältin Alice Robinson, Gray's Inn, be
auftragt von J. M. Cochran III von der Anwaltskanzlei Wilkie Farr & Gallagher, 
Paris, Zustellungsbevollmächtigte: Rechtsanwälte Elvinger und Hoss, 15, Côte 
d'Eich, Luxemburg, 

Klägerin, 
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gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch ihren Rechtsbera
ter A. McClellan sowie durch P. J. Kuyper und K. Banks, Juristischer Dienst der 
Kommission, als Bevollmächtigte, Beistand: Barrister N. Forwood, Zustellungsbe
vollmächtigter: G. Kremlis, Juristischer Dienst der Kommission, Jean-Monnet-Ge-
bäude, Luxemburg-Kirchberg, 

Beklagte 

unterstützt durch 

die Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch T. C. G. Pratt, Princi
pal Assistant Treasury Solicitor, als Bevollmächtigten, Beistand: Sir Nicholas Lyell, 
QC, MP, (the Solicitor General), und Prof. R. Higgins, QC, 

Streithelferin, 

127/85, 

MacMillan Bioedel Ltd, Kanada, Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwalt C. Stan-
brook, London, von der Anwaltskanzlei Stanbrook & Hooper, Brüssel, Rechtsan
walt P. Sambuc von der Anwaltskanzlei Boden, Oppenhoff & Schneider und An
waltskanzlei Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Zustellungsbevollmächtigte: 
Rechtsanwälte Elvinger und Hoss, 15, Côte d'Eich, Luxemburg, 

Klägerin, 

gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch ihren Rechtsbera
ter A. McClellan sowie durch P. J. Kuyper und K. Banks, Juristischer Dienst der 
Kommission, als Bevollmächtigte, Beistand: Barrister N. Forwood, Zustellungsbe
vollmächtigter: G. Kremlis, Juristischer Dienst der Kommission, Jean-Monnet-Ge-
bäude, Luxemburg-Kirchberg, 

Beklagte, 

unterstützt durch 

die Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch T. J. G. Pratt, Principal 
Assistant Treasury Solicitor, als Bevollmächtigten, Beistand: Sir Nicholas Lyell, 
QC, MP, (the Solicitor General), und Prof. R. Higgins, QC, 

Streithelferin, 
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128/85, 

Canadian Forest Products Ltd, Kanada, vertreten durch Rechtsanwalt C. Stan-
brook, London, von der Anwaltskanzlei Stanbrook & Hooper, Brüssel, und durch 
Rechtsanwalt Siragusa, Rom, von der Anwaltskanzlei Cleary Gottlieb Steen und 
Hamilton, Zustellungsbevollmächtigte: Rechtsanwälte Elvinger und Hoss, 15, Côte 
d'Eich, Luxemburg, 

Klägerin, 

gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch ihren Rechtsbera
ter A. McClellan sowie durch P. J. Kuyper und K. Banks, Juristischer Dienst der 
Kommission, als Bevollmächtigte, Beistand: Barrister N. Forwood, Zustellungsbe
vollmächtigter: G. Kremlis, Juristischer Dienst der Kommission, Jean-Monnet-Ge-
bäude, Luxemburg-Kirchberg, 

Beklagte, 

unterstützt durch 

die Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch T. J. G. Pratt, Principal 
Assistant Treasury Solicitor, als Bevollmächtigten, Beistand: Sir Nicholas Lyell, 
QC, MP, (the Solicitor General), und Prof. R. Higgins, QC, 

Streithelferin, 

129/85, 

British Columbia Forest Products Ltd, Kanada, vertreten durch Rechtsanwalt C. 
Stanbrook, London, von der Anwaltskanzlei Stanbrook & Hooper, Brüssel, Zu
stellungsbevollmächtigte: Rechtsanwälte Elvinger und Hoss, 15, Côte d'Eich, Lu
xemburg, 

Klägerin, 

gegen 

Kommission der Europäischen Gemeinschaften, vertreten durch ihren Rechtsbera
ter A. McClellan sowie durch P. J. Kuyper und K. Banks, Juristischer Dienst der 
Kommission, als Bevollmächtigte, Beistand: Barrister N. Forwood, Zustellungsbe
vollmächtigter: G. Kremlis, Juristischer Dienst der Kommission, Jean-Monnet-Ge-
bäude, Luxemburg-Kirchberg, 

Beklaete. 
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unterstützt durch 

die Regierung des Vereinigten Königreichs, vertreten durch T. J. G. Pratt, Principal 
Assistant Treasury Solicitor, als Bevollmächtigten, Beistand: Sir Nicholas Lyell, 
QC, MP, (the Solicitor General), und Prof. R. Higgins, QC, 

Streithelferin, 

wegen Aufhebung der Entscheidung der Kommission vom 19. Dezember 1984 be
treffend ein Verfahren nach Artikel 85 EWG-Vertrag (IV/29.725 — Zellstoff) 
(ABl. 1985, L 85, S. 1) 

erläßt 

DER GERICHTSHOF 

unter Mitwirkung des Präsidenten Mackenzie Stuart, der Kammerpräsidenten 
G. Bosco, O. Due, J. C. Moitinho de Almeida und G. C. Rodríguez Iglesias, 
der Richter T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. N. Kakouris, 
R. Joliét, T. F. O'Higgins und F. A. Schockweiler, 

Generalanwalt: M. Darmon 
Kanzler: H. A. Rühi, Hauptverwaltungsrat 

aufgrund des ergänzten Sitzungsberichts und auf die mündliche Verhandlung vom 
12. Januar 1988, 

nach Anhörung der Schlußanträge des Generalanwalts in der Sitzung vom 25. Mai 
1988, 

folgendes 
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Urteil 

1 Eine Reihe von Zellstoffherstellern sowie zwei ihrer Verbände, die alle ihren Sitz 
außerhalb der Gemeinschaft haben, haben mit Klageschriften, die zwischen dem 4. 
und 30. April 1985 beim Gerichtshof eingegangen sind, gemäß Artikel 173 Absatz 
2 EWG-Vertrag Klage erhoben auf Aufhebung der Entscheidung IV/29.725 der 
Kommission vom 19. Dezember 1984 (ABl. L 85 vom 26. 3. 1985, S. 1), in der die 
Kommission feststellte, daß sie mehrere Verstöße gegen Artikel 85 EWG-Vertrag 
begangen hätten, und gegen sie Geldbußen festsetzte. 

2 Bei diesen Verstößen handelte es sich nach der Entscheidung um eine von den 
genannten Herstellern vorgenommene Abstimmung über die den in der Gemein
schaft ansässigen Kunden vierteljährlich angekündigten Preise und die diesen ge
genüber tatsächlich praktizierten Verkaufspreise (siehe Artikel 1 Absätze 1 und 2 
der Entscheidung), um Preisempfehlungen, die die Pulp, Paper and Paperboard 
Export Association of the United States (im folgenden: KEA, früherer Name: 
Kraft Export Association), zu der eine Reihe von in den Vereinigten Staaten an
sässigen Herstellern gehören, an ihre Mitglieder gerichtet habe (siehe Artikel 1 
Absatz 3), und im Fall der Fincell, der gemeinsamen Verkaufsorganisation von 
ungefähr zehn in Finnland ansässigen Herstellern, um den Austausch von indivi
dualisierten Preisangaben mit bestimmten anderen Zellstoffherstellern im Rahmen 
des Forschungs- und Informationszentrums für die europäische Zellstoff- und Pa
pierindustrie, das von der Schweizer Treuhandgesellschaft Fides geleitet wird 
(siehe Artikel 1 Absatz 4). 

3 Die Kommission gab in Absatz 79 der streitigen Entscheidung die Gründe an, aus 
denen sich ihrer Meinung nach die Zuständigkeit der Gemeinschaft für die An
wendung des Artikels 85 EWG-Vertrag auf die genannte Abstimmung ergibt. Sie 
führte zunächst aus, daß alle Unternehmen, die Adressaten der Entscheidung wa
ren, entweder direkt an in der Gemeinschaft ansässige Käufer exportiert oder in 
der Gemeinschaft über dort ansässige Tochterunternehmen, Zweigniederlassungen, 
Agenturen oder andere Einrichtungen Geschäfte gemacht hätten. Sie bemerkte 
weiter, daß die überwiegende Anzahl der Fälle, in denen diese Unternehmen Ver
käufe in die EWG und innerhalb der EWG vorgenommen hätten, Gegenstand der 
Abstimmung gewesen sei. Sie wies schließlich darauf hin, daß von dieser Abstim
mung zwei Drittel der Lieferungen und 60 % des Verbrauchs des fraglichen Er
zeugnisses in der EWG betroffen gewesen seien. Die Kommission gelangte daher 
zu folgendem Ergebnis: „Die Auswirkungen der Vereinbarungen und Verhaltens
weisen auf die angekündigten und/oder den Abnehmern in Rechnung gestellten 
Preise sowie auf den Weiterverkauf von Zellstoff in der EWG waren ... durchaus 
erheblich sowie auch beabsichtigt, und das hauptsächliche und direkte Ergebnis 
der Vereinbarungen und Verhaltensweisen." 
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4 Was insbesondere die in Finnland ansässigen Unternehmen und ihre Vereinigung 
Fincell angeht, führte die Kommission in Absatz 80 der Entscheidung aus, das 
Freihandelsabkommen zwischen der Gemeinschaft und Finnland (ABl. L 328 vom 
28. 11. 1973, S. 1) enthalte „keine Regelung, daß die Kommission Artikel 85 Ab
satz 1 EWG-Vertrag nicht unmittelbar anwenden dürfe, wenn der Handel zwi
schen Mitgliedstaaten berührt ist". 

s Mehrere Klägerinnen haben das Fehlen der Zuständigkeit der Gemeinschaft für 
die Anwendung der Wettbewerbsvorschriften ihnen gegenüber gerügt. Der Ge
richtshof hat am 8. Juli 1987 beschlossen, die Parteien zunächst zu diesem Klage
grund zu hören. Er hat die Rechtssachen durch Beschluß vom 16. Dezember 1987 
zu gemeinsamer mündlicher Verhandlung und Entscheidung verbunden. 

6 Alle Klägerinnen, die das Fehlen der Zuständigkeit gerügt haben, machen zu
nächst geltend, daß die Kommission bei der Anwendung der Wettbewerbsvor
schriften des EWG-Vertrags ihnen gegenüber den räumlichen Geltungsbereich des 
Artikels 85 falsch beurteilt habe. Sie weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, 
daß der Gerichtshof sich in seinem Urteil vom 14. Juli 1972 in der Rechtssache 
48/69 (ICI/Kommission, Slg. 1972, 619) nicht das Auswirkungsprinzip zu eigen 
gemacht habe, sondern darauf abgestellt habe, daß aufgrund des Vorgehens von 
Tochtergesellschaften, das den Muttergesellschaften habe zugerechnet werden 
können, ein wettbewerbsbeschränkendes Verhalten innerhalb des Gemeinsamen 
Marktes stattgefunden habe. Sie fügen hinzu, selbst wenn es für die Anwendung 
des Artikels 85 ihnen gegenüber eine Grundlage im Gemeinschaftsrecht gäbe, ver
stieße der Rechtsakt, mit dem die so ausgelegte Vorschrift angewandt werde, ge
gen das Völkerrecht, denn dieses verbiete es der Gemeinschaft, gegen wettbe
werbsbeschränkende Verhaltensweisen, die außerhalb ihres Gebietes stattgefunden 
hätten, vorzugehen, nur weil sie in diesem Gebiet wirtschaftliche Auswirkungen 
gehabt hätten. 

7 Die Klägerinnen, die Mitglieder der KEA sind, tragen außerdem vor, eine solche 
Anwendung verstoße gegen das Völkerrecht, da sie das Interventionsverbot ver
letze. Im vorliegenden Fall habe die Anwendung des Artikels 85 dem Interesse der 
Vereinigten Staaten an einer Förderung der Ausfuhrtätigkeiten ihrer Unternehmen 
geschadet, das diese im Webb-Pomerene Act von 1918 verankert hätten, wonach 
Exportvereinigungen wie die KEA nicht den amerikanischen Antitrustgesetzen un
terlägen. 
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8 Einige kanadische Klägerinnen haben ebenfalls vorgetragen, die Gemeinschaft 
habe dadurch, daß sie ihnen Geldbußen auferlegt und deren Herabsetzung von 
einer Verpflichtungserklärung in bezug auf ihr künftiges Verhalten abhängig ge
macht habe, die Souveränität Kanadas verletzt und damit gegen die Völkercour-
toisie (comitas gentium) verstoßen. 

9 Die finnischen Klägerinnen meinen, auf jeden Fall dürften nur die im Freihandels
abkommen zwischen der Gemeinschaft und Finnland enthaltenen Wettbewerbsvor
schriften auf ihr Verhalten angewandt werden, nicht dagegen Artikel 85 EWG-
Vertrag; die Gemeinschaft hätte deshalb Finnland gemäß Artikel 27 dieses Abkom
mens zu den Maßnahmen konsultieren müssen, die sie wegen des fraglichen Kar
tells zu ergreifen beabsichtigte. 

10 Wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts, des Verfahrensablaufs und des Par
teivorbringens wird auf den Sitzungsbericht verwiesen. Der Akteninhalt wird im 
folgenden nur insoweit wiedergegeben, als die Begründung des Urteils dies erfor
dert. 

Zur falschen Beurteilung des räumlichen Geltungsbereichs des Artikels 85 EWG-
Vertrag und zur Völkerrechtswidrigkeit der Entscheidung 

a) Die Einzelunternehmen 

n Soweit die Verletzung des Artikels 85 EWG-Vertrag gerügt wird, ist daran zu 
erinnern, daß nach dieser Bestimmung alle Vereinbarungen oder aufeinander ab
gestimmten Verhaltensweisen zwischen Unternehmen verboten sind, die den Han
del zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Einschrän
kung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder be
wirken. 

i2 Sodann ist darauf hinzuweisen, daß sich die Hauptbezugsquellen für Zellstoff au
ßerhalb der Gemeinschaft befinden, nämlich in Kanada, den Vereinigten Staaten, 
Schweden und Finnland, und daß der Markt daher eine weltweite Dimension be
sitzt. Wenn in diesen Ländern ansässige Zellstoffhersteller direkt an in der Ge
meinschaft ansässige Abnehmer verkaufen und in einen Preiswettbewerb miteinan
der treten, um Aufträge dieser Kunden zu erhalten, findet ein Wettbewerb inner
halb des Gemeinsamen Marktes statt. 
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13 Daraus folgt, daß diese Hersteller, wenn sie sich über die Preise abstimmen, die sie 
ihren in der Gemeinschaft ansässigen Kunden bewilligen werden, und diese Ab
stimmung durchführen, indem sie zu tatsächlich koordinierten Preisen verkaufen, 
an einer Abstimmung beteiligt sind, die eine Einschränkung des Wettbewerbs in
nerhalb des Gemeinsamen Marktes im Sinne des Artikels 85 EWG-Vertrag be
zweckt oder bewirkt. 

1 4 Mithin ist festzustellen, daß die Kommission den räumlichen Geltungsbereich des 
Artikels 85 nicht falsch beurteilt hat, als sie unter den Umständen des vorliegenden 
Falles die Wettbewerbsvorschriften des EWG-Vertrags auf Unternehmen ange
wandt hat, die ihren Sitz außerhalb der Gemeinschaft haben. 

15 Soweit die Unvereinbarkeit der Entscheidung mit dem Völkerrecht gerügt wird, 
machen die Klägerinnen geltend, die Anwendung der Wettbewerbsvorschriften im 
vorliegenden Fall sei allein auf die wirtschaftlichen Auswirkungen der wettbe
werbsbeschränkenden Verhaltensweisen innerhalb des Gemeinsamen Marktes ge
stützt worden, die außerhalb der Gemeinschaft vorgenommen worden seien. 

16 Dazu ist zu bemerken, daß ein Verstoß gegen Artikel 85, wie der Abschluß einer 
Vereinbarung, die eine Einschränkung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsa
men Marktes bewirkt hat, zwei Verhaltensmerkmale aufweist, nämlich die Bildung 
des Kartells und seine Durchführung. Wenn man die Anwendbarkeit der wettbe
werbsrechtlichen Verbote von dem Ort der Bildung des Kartells abhängig machen 
würde, so liefe dies offensichtlich darauf hinaus, daß den Unternehmen ein einfa
ches Mittel an die Hand gegeben würde, sich diesen Verboten zu entziehen. Ent
scheidend ist somit der Ort, an dem das Kartell durchgeführt wird. 

17 Im vorliegenden Fall haben die Hersteller ihr Preiskartell innerhalb des Gemeinsa
men Marktes durchgeführt. Dabei ist es unerheblich, ob sie in der Gemeinschaft 
ansässige Tochterunternehmen, Agenten, Unteragenten oder Zweigniederlassun
gen eingeschaltet haben, um Kontakte zwischen sich und den dort ansässigen Ab
nehmern zu knüpfen, oder ob sie das nicht getan haben. 

18 Unter diesen Umständen ist die Zuständigkeit der Gemeinschaft für die Anwen
dung ihrer Wettbewerbsvorschriften auf derartige Verhaltensweisen durch das Ter
ritorialitätsprinzip gedeckt, das im Völkerrecht allgemein anerkannt ist. 
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19 Zu dem Argument, das Interventionsverbot sei verletzt, ist festzustellen, daß sich 
die Klägerinnen, die Mitglieder der KEA sind, auf eine Regel bezogen haben, wo
nach dann, wenn zwei Staaten für den Erlaß und die Durchführung von Vor
schriften zuständig seien und ihre Vorschriften dazu führten, daß jemandem wi
dersprüchliche Anordnungen für sein Verhalten erteilt würden, jeder Staat ver
pflichtet sei, seine Zuständigkeit maßvoll auszuüben. Die Klägerinnen leiten daraus 
her, daß die Gemeinschaft dadurch, daß sie ihr Wettbewerbsrecht unter Verstoß 
gegen diese Regel angewandt habe, das Interventionsverbot verletzt habe. 

20 Ohne daß die Frage geprüft zu werden braucht, ob es im Völkerrecht eine derar
tige Regel gibt, genügt die Feststellung, daß ihre Tatbestandsmerkmale jedenfalls 
nicht erfüllt sind. Im vorliegenden Fall besteht nämlich kein Widerspruch zwischen 
dem von den Vereinigten Staaten und dem von der Gemeinschaft vorgeschriebe
nen Verhalten, denn der Webb-Pomerene Act beschränkt sich darauf, die Verein
barung von Exportkartellen von der Anwendung der amerikanischen Antitrustge-
setze auszunehmen, ohne zum Abschluß solcher Vereinbarungen zu verpflichten. 

21 Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß die Behörden der Vereinigten Staaten 
keine Einwände aufgrund eines eventuellen Kompetenzkonflikts erhoben haben, 
als sie von der Kommission gemäß der Empfehlung des Rates der OECD vom 25. 
Oktober 1979 (Rechtsakte der Organisation, Band 19, S. 376) über die Zusammen
arbeit der Mitgliedstaaten im Fall von Handelspraktiken, die den internationalen 
Handelsverkehr beschränken, konsultiert wurden. 

22 Zu dem Argument, die Völkercourtoisie (comitas gentium) sei nicht beachtet wor
den, ist lediglich zu bemerken, daß dieses Argument darauf hinausläuft, die Zu
ständigkeit der Gemeinschaft für die Anwendung ihrer Wettbewerbsvorschriften 
auf Verhaltensweisen wie diejenigen, die im vorliegenden Fall festgestellt wurden, 
in Frage zu stellen und daß dieses Argument bereits zurückgewiesen worden ist. 

23 Mithin ist festzustellen, daß die Entscheidung der Kommission weder gegen Arti
kel 85 EWG-Vertrag noch gegen die von den Klägerinnen herangezogenen Re
geln des Völkerrechts verstößt. 
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b) Die Vereinigung KEA 

24 Aus der Satzung der KEA ergibt sich, daß diese eine gemeinnützige Vereinigung 
ist, die den Zweck hat, die kommerziellen Interessen ihrer Mitglieder zu fördern, 
wenn diese ihre Erzeugnisse ausführen, und daß sie im wesentlichen als Zentrum 
für den Informationsaustausch für ihre Mitglieder über deren Exportmärkte dient. 
Die KEA selbst ist nicht in Herstellung, Verkauf oder Vertrieb tätig. 

25 Ferner ist darauf hinzuweisen, daß sich innerhalb der KEA mehrere Gruppen, un- . 
ter ihnen insbesondere die Gruppe „Zellstoff", gebildet haben, um die verschiede
nen Zweige der Zellstoff- und der Papierindustrie abzudecken. Nach Artikel 1 der 
Geschäftsordnung der KEA können die Unternehmen dieser Vereinigung nur bei
treten, wenn sie Mitglied einer der Gruppen werden, aus denen die KEA besteht. 
N a c h Artikel 2 der Geschäftsordnung können diese Gruppen ihre Angelegenheiten 
völlig selbständig regeln. 

26 Schließlich ist zu bemerken, daß nach einer Grundsatzerklärung der Gruppe 
„Zellstoff", auf die in Absatz 32 der Entscheidung verwiesen wird, die Mitglieder 
dieser Gruppe bei ihren von Zeit zu Zeit stattfindenden Zusammenkünften Preis
vereinbarungen treffen können, sofern jedes Mitglied im voraus darüber unterrich
tet wird, daß die Preise erörtert werden, und bei der fraglichen Zusammenkunft 
das Q u o r u m erreicht wird. Der einstimmige Beschluß der Anwesenden ist auch für 
die Mitglieder bindend, die bei der Beschlußfassung abwesend waren. 

27 Aus den vorstehenden Überlegungen folgt, daß die Preisempfehlungen der KEA 
nicht von den Preisvereinbarungen zu unterscheiden sind, die von den Unterneh
men, die Mitglieder der Gruppe „Zellstoff" sind, getroffen wurden, und daß die 
KEA keine eigene Rolle bei der Durchführung dieser Vereinbarungen gespielt hat. 

28 Unter diesen Umständen ist die Entscheidung insoweit aufzuheben, als sie die 
KEA betrifft. 
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Zur ausschließlichen Anwendung der im Freihandelsabkommen zwischen der Ge
meinschaft und Finnland enthaltenen Wettbewerbsvorschriften 

29 Es ist zu prüfen, ob, wie die Klägerinnen vortragen, Artikel 23 und 27 des Frei
handelsabkommens die Anwendung von Artikel 85 EWG-Vertrag auf die Bezie
hungen zwischen der Gemeinschaft und Finnland ausschließen. 

30 Insoweit ist zunächst darauf hinzuweisen, daß nach Artikel 23 Absatz 1 des Frei
handelsabkommens mit dem guten Funktionieren dieses Abkommens insbesondere 
alle Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen, die eine 
Einschränkung des Wettbewerbs bezwecken oder bewirken, unvereinbar sind, so
weit sie geeignet sind, den Warenverkehr zwischen der Gemeinschaft und Finn
land zu beeinträchtigen. Nach Artikel 23 Absatz 2 kann eine Vertragspartei, die 
der Auffassung ist, daß eine Praktik mit diesem Artikel unvereinbar ist, gemäß 
dem in Artikel 27 festgelegten Verfahren geeignete Maßnahmen treffen. Im Rah
men dieses Verfahrens konsultiert sie die andere Vertragspartei in einem Gemisch
ten Ausschuß, um zu einer Einigung über die Maßnahmen zu gelangen, die sie zu 
treffen beabsichtigt, um die beanstandeten Praktiken abzustellen. Kommt es zu 
keiner Einigung, so kann die betroffene Vertragspartei Schutzmaßnahmen ergrei
fen. 

3i Weiterhin ist zu bemerken, daß die Artikel 23 und 27 des Freihandelsabkommens 
voraussetzen, daß die Vertragsparteien über Vorschriften verfügen, die es ihnen 
ermöglichen, die Kartelle zu verfolgen, die sie für mit dem Abkommen unverein
bar halten. Was die Gemeinschaft betrifft, können diese Vorschriften nur die Arti
kel 85 und 86 EWG-Vertrag sein. Das Freihandelsabkommen schließt somit deren 
Anwendung nicht aus. 

32 Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß die Gemeinschaft im vorliegenden Fall ihre 
Wettbewerbsvorschriften auf die finnischen Klägerinnen nicht deshalb angewandt 
hat, weil diese sich untereinander abgestimmt haben, sondern weil sie an einer 
umfassenderen Abstimmung mit amerikanischen, kanadischen und schwedischen 
Unternehmen beteiligt waren, die den Wettbewerb innerhalb der Gemeinschaft be
schränkt hat. Es war daher nicht nur der Warenverkehr mit Finnland beeinträch
tigt. In einer solchen Lage hätte die Anrufung des Gemischten Ausschusses nicht 
zum Erlaß geeigneter Maßnahmen führen können. 
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13 Der Klagegrund, die im Freihandelsabkommen zwischen der Gemeinschaft und 
Finnland enthaltenen Wettbewerbsvorschriften seien ausschließlich anzuwenden, 
ist somit zurückzuweisen. 

Aus diesen Gründen 

hat 

DER GERICHTSHOF 

vor der Entscheidung über das gesamte Vorbringen der Klägerinnen für Recht 
erkannt und entschieden: 

1) Der Klagegrund, der räumliche Geltungsbereich des Artikels 85 EWG-Vertrag 
sei falsch beurteilt und die Entscheidung IV/29.725 der Kommission vom 19. 
Dezember 1984 sei völkerrechtswidrig, wird zurückgewiesen. 

2) Die Entscheidung IV/29.725 der Kommission vom 19. Dezember 1984 wird in
soweit aufgehoben, als sie die Pulp, Paper and Paperboard Export Association of 
the United States betrifft. 

3) Der Klagegrund, die im Freihandelsabkommen zwischen der Gemeinschaft und 
Finnland enthaltenen Wettbewerbsvorschriften seien ausschließlich anzuwenden, 
wird zurückgewiesen. 

4) Die Rechtssache wird zur Prüfung des übrigen Vorbringens an die Fünfte Kam
mer verwiesen. 

5) Die Kostenentscheidung bleibt vorbehalten. 

Mackenzie Stuart Bosco Due Moitinho de Almeida 

Rodríguez Iglesias Koopmans Everling Bahlmann 

Galmot Kakouris Joliét O'Higgins Schockweiler 

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 27. September 1988. 

Der Kanzler 

J.-G. Giraud 

Der Präsident 

A. J. Mackenzie Stuart 
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